
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18766
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Benennung eines Bürgermitglieds für den Arbeitskreis 
Bürgerbeteiligung
Organisationseinheit:
Dezernat V 
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:
16.06.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Vielfalt und Integration (Entscheidung) 15.06.2022 Ö

Beschluss:

Der Ausschuss für Vielfalt und Integration entsendet Frau Hiam Stülten als Vertretung der 
Einwohnerschaft in den Arbeitskreis „Leitlinien und Grundsatzkonzept für Bürgerbeteiligung“

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig startet in einen Prozess zur Erstellung von Leitlinien und einem 
Grundsatzkonzept für Bürgerbeteiligung. Diese sollen in einem Arbeitskreis mit Mitgliedern 
aus Ratspolitik, Verwaltung und Einwohnerschaft erarbeitet werden. Auf Beschluss des 
Rates vom 15.02.2022 (Beschlussvorlage 22-17742) soll die Einwohnerschaft auch durch 
eine/n vom Ausschuss für Vielfalt und Integration bestimmten Einwohner oder Einwohnerin 
vertreten sein. 

Die zu benennende Person muss einen Wohnsitz in der Stadt Braunschweig haben und 
mindestens 16 Jahre alt sein. Sie darf keine Beschäftigte der Stadt Braunschweig oder ihrer 
Gesellschaften sein. Sie darf außerdem kein Mandat im Rat oder den Stadtbezirksräten 
besitzen.

Anliegend finden Sie die von Rat beschlossene Geschäftsordnung des Arbeitskreises.

Ein weiteres Mitglied der Einwohnerschaft wurde bereits vom Behindertenbeirat benannt. 
Die weiteren Plätze für Einwohnerinnen und Einwohner werden unter Bewerberinnen und 
Bewerber verlost. Dabei wird berücksichtigt, dass verschiedene Altersgruppen und 
Geschlechter gleichermaßen vertreten sind.

Die erste Sitzung des Arbeitskreises wird geplant für Ende Juni 2022.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Geschäftsordnung

1 von 4 in Zusammenstellung



Seite 1 von 3 

 

Anlage 2 

Geschäftsordnung des Arbeitskreises „Leitlinien und Grundsatzkonzept für 

Bürgerbeteiligung“ 
 
Ziel und Zweck 
Diese Geschäftsordnung regelt die Zusammenarbeit der Mitglieder des Arbeitskreises (AK) 
„Leitlinien und Grundsatzkonzept für Bürgerbeteiligung“. Sie wurde vom Rat der Stadt Braun-
schweig am 15. Februar 2022 beschlossen. 
 
Ziel des AK ist es Leitlinien und ein Grundsatzkonzept zu entwickeln, welches die Beteiligung 
und Mitsprache von Einwohnerinnen und Einwohnern an Projekten der Stadt Braunschweig 
regelt. Der AK wird für den Prozess zur Aufstellung eines „Leitlinien und Grundsatzkonzept 
für Bürgerbeteiligung“ eingerichtet und nach Beschluss eines Grundsatzkonzeptes aufgelöst. 
 
Mitglieder und Besetzung des Arbeitskreises 
Der AK wird als Trialog aus zehn Vertreterinnen und Vertretern der Einwohnerschaft, acht 
der Ratspolitik (je Fraktion oder Gruppe ein Mitglied) und zehn Mitgliedern der Verwaltung 
zusammengesetzt. Die Besetzung des AK erfolgt nach festgelegten Regeln. 
 
Zusätzlich zu den ordentlichen Mitgliedern nehmen Moderatoren und Organisatoren an dem 
AK teil. 
 
Der Prozess wird vom Referat Stadtentwicklung, Statistik und Vorhabenplanung der Verwal-
tung verantwortet. Das Referat übernimmt daher den Vorsitz des AK. Der AK wird durch eine 
fachlich fundierte externe Beratung und Moderation für Prozess und Konzeption begleitet, 
die vom Referat beauftragt und koordiniert wird. 
 

Gruppe Besetzungsverfahren Mitglieder 

Ratspolitik Jede im Rat vertretene Fraktion 
bzw. Gruppe entsendet eine Per-
son, welche deren Interessen ver-
tritt und sich inhaltlich einbringt.  
 

Je ein/e Vertreter/in der im Rat 
vertretenen Fraktionen bzw. 
Gruppen 

Einwohnerschaft  Die Einwohnerschaft wird mit 10 
Personen vertreten. 
 
Davon sind gesetzt: jeweils ein Mit-
glied des Behindertenbeirats und 
eine vom Ausschuss für Integration 
und Vielfalt benannte Person. 
 
Die weiteren Plätze werden unter 
Bewerber/innen verlost. Dabei wird 
berücksichtigt, dass die vier Haupt-
altersgruppen (unter 25, 25-44, 45-
64, 65 und älter) sowie Frauen und 
Männer gleichermaßen vertreten 
sind. Anstelle einer männlichen o-
der weiblichen Person kann auch 
eine Person gelost werden, die 
sich als „divers“ - also keinem Ge-
schlecht zugeordnet - definiert. 
 

 

 Mitglied des Behindertenbei-
rats 

 Vertretung Ausschuss für In-
tegration und Vielfalt 

 Losplatz Altersgruppe 65+, 
weiblich oder divers 

 Losplatz Altersgruppe 65+, 
männlich oder divers 

 Losplatz Altersgruppe 45-64, 
weiblich oder divers 

 Losplatz Altersgruppe 45-64-
49, männlich oder divers 

 Losplatz Altersgruppe 25-44, 
weiblich oder divers 

 Losplatz Altersgruppe 25-44, 
männlich oder divers 

 Losplatz Altersgruppe 16-24, 

weiblich oder divers 

 Losplatz Altersgruppe 16-24, 

männlich oder divers 
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Verwaltung Die Zahl ihrer Vertreter/innen ent-
spricht der Zahl der Einwohner/in-
nen. Davon sind gesetzt: jeweils 
eine Person aus dem Gleichstel-
lungsreferat und von der Kinder- 
und Jugendbeteiligung 

 Gleichstellungsreferat 

 Kinder- und Jugendbeteili-
gung 

 sowie (zentrale) Mitarbei-
tende aus acht Fachberei-
chen oder Referaten in denen 
häufig beteiligt wird. 

Vorsitz Vertreter des Referates Stadtent-
wicklung, Statistik und Vorhaben-
planung 

 

 
Auswahl der Einwohnerinnen und Einwohnern 
Die Besetzung des AK mit Einwohnerinnen und Einwohnern erfolgt per Bewerbung auf einen 
der oben genannten Losplätze. Alle Einwohnerinnen und Einwohnern Braunschweigs 
(Hauptwohnsitz) die mindestens 16 Jahre alt sind (Berechtigung zur Teilnahme an Kommu-
nalwahlen) und die ein Interesse an der Mitwirkung haben, dürfen sich um einen Platz be-
werben. Ausgenommen von der Wahl sind Personen, die ein kommunalpolitisches Mandat 
als Rats- oder Bezirksratsmitglied haben sowie Mitarbeitende der Stadtverwaltung und der 
städtischen Gesellschaften. Das Verfahren wird über die Website, die sozialen Medien und 
die Medien bekannt gegeben. Vergeben werden die Plätze nach dem Losverfahren. 
 
Auch Mitglieder von in Initiativen, Vereinen oder Verbänden organisierten Einwohnerinnen 
und Einwohner dürfen sich auf einen Platz in dem AK bewerben. Außerdem können sie über 
die öffentlichen Beteiligungsmöglichkeiten ihre Anliegen an den AK formulieren, so wie alle 
anderen Einwohnerinnen und Einwohner auch. Initiativen, Vereine und Verbände sind keine 
gewählten Repräsentanten der Einwohnerschaft und haben keinen öffentlichen Auftrag in 
diesem Themengebiet, es wird Ihnen daher keine Sonderrolle in diesem Prozess zugespro-
chen. 
 
Die Ausnahme bilden in der Beteiligung bisher explizit unterrepräsentierte Gruppen. Daher 
werden je ein Platz an ein Mitglied des Behindertenbeirates und eine vom Ausschuss für In-
tegration und Vielfalt benannte Vertretung vergeben. 
 
Die Losung erfolgt durch die Gleichstellungsbeauftragte im Beisein von mindestens drei von 
den Fraktionen und Gruppen im Rat benannten Vertreterinnen und Vertretern. Gelost wird 
jeweils das Mitglied für den AK und eine Stellvertretung für die genannten Altersgruppen. 
 
Für den Fall, dass sich im Verfahren herausstellt, dass eine geloste Person dauerhaft nicht 
mehr an dem AK teilnehmen kann (z.B. aufgrund von Umzug, Krankheit, etc.), übernimmt die 
geloste Stellvertretung die Aufgabe.  
 

Aufgaben des AK 

Aufgabe des AK ist es, für das Themenfeld Einwohnerbeteiligung in einem ersten Schritt 

Leitlinien zu entwickeln, in denen: 

1. Ein gemeinsames Verständnis von Bürgerbeteiligung für Projekte, die durch die 

Stadtverwaltung Braunschweig initiiert werden, festgelegt wird (Definition).  

2. Die Qualitätskriterien und Ziele für Bürgerbeteiligung der Stadt Braunschweig defi-

niert werden. 
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Diese Leitlinien werden dem Rat zum Beschluss vorgelegt. 

Als zweiter Schritt werden aus den Leitlinien Standards sowie eine Auswahl von Formaten 

und Methoden für die Beteiligung in Braunschweig entwickelt und in einem Grundsatzkon-

zept festgehalten. 

Dieses Grundsatzkonzept wird dem Rat zum Beschluss vorgelegt und anschließend von der 

Verwaltung umgesetzt. 

Das Referat Stadtentwicklung, Statistik und Vorhabenplanung organisiert die Arbeitskreissit-

zungen, lädt ein und ist für den Ablauf der Sitzungen und den Prozess verantwortlich. Sie 

kann den AK fachlich beraten sowie ggf. weitere Ressourcen für bspw. fachlichen Input zur 

Verfügung stellen. 

Die externe Moderation hat die Aufgabe die Organisation zu unterstützen, die Sitzungen zu 
leiten und zu dokumentieren, sowie ebenfalls den AK fachlich zu beraten. 
 

Mitwirkung im AK und Entscheidungsfindung 

Alle Mitglieder des AK haben gleichberechtigtes Mitsprache- und Stimmrecht. 

Entscheidungen werden möglichst im einvernehmlichen Konsens der stimmberechtigten Mit-

glieder getroffen. Es obliegt der Moderation möglichst einen breiten Konsens herbeizuführen. 

Der Arbeitskreis ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

Bei Abstimmungen ist eine einfache Mehrheit erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme des Vorsitzes den Ausschlag. 

Die anvisierten Termine werden im Vorfeld festgelegt. Für den Prozess ist es wichtig, dass 
alle Teilnehmenden regelmäßig und persönlich teilnehmen. 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der AK tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.  

Die Mitglieder des AK haben das Recht und die Pflicht, sich außerhalb der Sitzungen zu den 

Themen der Bürgerbeteiligung mit anderen Personen und Institutionen auszutauschen und 

diese Eindrücke in die AK-Sitzungen einfließen zu lassen. 

Die vom AK im Zuge der Konzepterarbeitung erzielten Ergebnisse zu den Leitlinien, Stan-

dards und Handlungsempfehlungen des Grundsatzkonzeptes sind in geeigneter Weise den 

Ratsgremien und der Öffentlichkeit jeweils zeitnah zugänglich zu machen, z. B. in Form von 

Pressemitteilungen, Gremienmitteilungen außerhalb von Sitzungen, per Newsletter oder Be-

teiligungs-App. Die erarbeiteten (Zwischen-)Ergebnisse bedürfen einer öffentlichen Präsen-

tation bzw. des öffentlichen Diskurses. 

Eine strukturierte Beteiligung der Öffentlichkeit ist vorgesehen und wird vom Referat Stadt-

entwicklung, Statistik und Vorhabenplanung organisiert und durchgeführt. Der AK kann an 

der Konzeption der Beteiligung mitwirken und setzt sich mit den Ergebnissen auseinander. 

Eine Mitwirkung der Mitglieder des AKs an Veranstaltungen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist 

vorgesehen und wird ausdrücklich begrüßt. 
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